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Frage Nummer 7 
mit der dazu eingegangenen Antwort der Staatsregierung 

 

Abgeordneter 
Gerd 
Mannes 
(AfD) 

Ich frage die Staatsregierung, wer verfügt im Freistaat über eine 
Weisungsbefugnis gegenüber dem Landesamt für Verfas-
sungsschutz und welche Parteimitgliedschaften liegen beim 
Präsidenten sowie Vizepräsidenten dieser Behörde gegebe-
nenfalls vor? 

Antwort des Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration 

Das Landesamt für Verfassungsschutz unterliegt gemäß Art. 1 Bayerisches Verfas-
sungsschutzgesetz als nachgeordnete Behörde der Rechts- und Fachaufsicht des 
Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration.  

Darüber hinaus liegen keine Erkenntnisse im Sinne der Fragestellung vor. 

 


